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 Öffentliche Bekanntmachungen  
 

 
 

ALLGEMEINVERFÜGUNG 
 

der Stadtverwaltung Mainz zur Anordnung von notwendigen, weiteren Schutzmaßnahmen aufgrund 
des vermehrten Aufkommens von SARS-CoV-2-Infektionen in Mainz vom 11.01.2021 

 
Aufgrund von § 28 und § 28a des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt 
durch das Gesetz vom 18. November 2020 (BGBl I S. 2397) geändert worden ist i.V.m. § 1 Abs. 3 Satz 3 und § 23 
der Fünfzehnten Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (15. CoBeLVO) vom 08. Januar 2021 i.V.m. § 2 
der Landesverordnung zur Durchführung des Infektionsschutzgesetzes (IfSGDV) vom 10. März 2010 (GVBl. 2010, 
55), zuletzt geändert durch § 7 des Gesetzes vom 15.10.2012 (GVBl. S. 341) erlässt die Stadtverwaltung Mainz – 
Standes-, Rechts- und Ordnungsamt – folgende 
 
 

ALLGEMEINVERFÜGUNG 
 

1. Orte im Sinne des § 1 Abs. 3 Satz 3 der 15. CoBeLVO sind die Fußgängerbereiche im Ortsbezirk Altstadt der 
Landeshauptstadt Mainz sowie der Bahnhofsvorplatz. Die Maskenpflicht gilt an diesen Orten in der Zeit von 
10.00 bis 18.00 Uhr an allen Tagen außer an Sonntagen und an Feiertagen. Die Ausnahmen nach § 1 Abs. 4 
der 15. CoBeLVO finden Anwendung. Der exakte räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus dem beigefügten 
Lageplan.  

 
2. Abweichend von § 7 Abs. 1 Satz 2 der 15. CoBeLVO werden die Abholdienste und der Ab-Hof-Verkauf nur inso-

weit erlaubt, dass keine offenen oder geöffneten alkoholischen Getränke abgegeben werden.  
 
3. Die übrigen Regelungen der 15. CoBeLVO sowie weitergehende Regelungen in Hygienekonzepten (§ 1 Abs. 9 

der 15. CoBeLVO) bleiben unberührt.  
 

4. Die Allgemeinverfügung gilt zunächst bis zum Ablauf des 31.01.2021.  
 

5. Diese Verfügung und ihre Begründung können bei der Stadtverwaltung Mainz, Standes-, Rechts- und Ord-
nungsamt, Kaiserstr. 3-5 (Kreyßig-Flügel) im Zimmer 209a während der üblichen Geschäftszeiten nach vorhe-
riger Terminabsprache unter 06131 – 12 24 07 eingesehen werden. Sie wird darüber hinaus auf der Webseite 
der Landeshauptstadt Mainz veröffentlicht.  
 

6. Diese Verfügung gilt an dem auf die Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt gegeben (§ 1 LVwVfG i.V.m. 
§ 41 Abs. 3 und 4 VwVfG). 
 

7. Die Regelungen dieser Allgemeinverfügung können jederzeit ganz oder teilweise aufgehoben und/oder wider-
rufen bzw. mit weiteren Nebenbestimmungen versehen werden.  

 
Hinweise 
 
1. Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die angeordneten Schutzmaßnahmen haben keine aufschiebende 

Wirkung (§ 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG). 
2. Verstöße gegen die Ziffern 1 und 2 dieser Verfügung können gem. § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG mit einem Bußgeld 

in Höhe von bis zu € 25.000 geahndet werden.  
3. Weitere Maßnahmen zur Durchsetzung bleiben vorbehalten.  
4. Weitere Maßnahmen und Anordnungen in Bezug auf einzelne Veranstaltungen in Form von Einzelanordnungen 

bleiben vorbehalten.  
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist bei der Stadtverwaltung Mainz schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.  
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Nachtbriefkästen befinden sich am Stadthaus, Große Bleiche 46/Löwenhofstraße 1, 55116 Mainz und am Stadt-
haus Kaiserstraße, Lauteren-Flügel, Kaiserstraße 3-5, 55116 Mainz. Zur Vermeidung zeitlicher Verzögerungen wird 
empfohlen, den Verwaltungsakt, gegen den Widerspruch erhoben wird, unter Angabe des Aktenzeichens zu benen-
nen.  
 
Die Schriftform kann durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur1 ersetzt werden.  
Die E-Mail ist an die Adresse stv-mainz@poststelle.rlp.de zu senden.  
 
Mainz, den 11.01.2021 
Im Auftrag 
gez. Ulrich Helleberg 
 
Anlage: Lageplan zu Ziffer 1 
 

 
 
 
 

                                                                 
1 Vgl. Artikel 3 Nr. 12 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und 
Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABl. EU Nr. L 257 S.73) 
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